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Aktuelle Rechtslage: 
Das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschen-
rechte vom Dezember 2009

In einem Kammerurteil hat der Europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) am 17. Dezember 2009 die 1998 
in Deutschland eingeführte Verlänge-
rung der Sicherungsverwahrung von 
ursprünglich zehn Jahren auf unbe-
stimmte Zeit für unvereinbar mit der 
Europäischen Menschenrechtskonven-
tion erklärt, soweit davon Betroffene 
bereits zum Zeitpunkt der Gesetzes-
änderung inhaftiert waren. Das Gericht 
war zu der Überzeugung gelangt, dass 
der Vollzug der Sicherungsverwahrung 
sich nicht wesentlich vom Strafvollzug 
unterscheide, so dass auch die Siche-
rungsverwahrung als Strafe anzusehen 
sei. Grundlage für diese Bewertung 
waren Berichte des Menschenrechts-
kommissars des Europarats und des 
Europäischen Komitees zur Verhütung 
von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
(European Committee for the Preventi-
on of Torture, CPT), die den deutschen 
Strafvollzug zuletzt 2005/2006 besucht 
hatten, sowie Ergebnisse der Sitzung 
des Menschenrechtskomitees der Ver-
einten Nationen vom 07. bis 25. Juli 
2008. Wenn sich die Sicherungsverwah-
rung aber nicht wesentlich vom Straf-
vollzug unterscheidet, dann hätte das 
Rückwirkungsverbot (Art. 7 § 1 EMRK) 
beachtet werden müssen. Außerdem 
sah das Gericht im konkreten Fall einen 
Verstoß gegen Art. 5 § 1 EMRK, weil 
durch die fortwährende Haft das Recht 
auf Freiheit des Betroffenen verletzt 
worden sei. 

Für den erlittenen immateriellen 
Schaden sprach der Gerichtshof dem 
Beschwerdeführer 50.000 € Schaden-
ersatz zu. Die Bundesregierung beeilte 

sich, darauf hinzuweisen, dass die Ent-
scheidung noch nicht verbindlich sei 
und erwogen werde, wegen der grund-
legenden Bedeutung des Verfahrens die 
Verweisung an die Große Kammer des 
EGMR zu beantragen1. Dass hier eine 
andere Entscheidung ergeht, erscheint 
aber eher unwahrscheinlich, und im 
Falle der Bestätigung des Urteils könnte 
dies das Aus für alle nachträglichen 
Eingriffe in abgeschlossene Strafver-
fahren bzw. die nachträglich verhängte 
Sicherungsverwahrung bedeuten, die 
im Jahre 2004 auf Anregung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfGE 109, 
190) eingeführt wurde (§ 66b StGB)2. Der 
Justizminister des Landes Hessen, Uwe 
Hahn (FDP), meinte dazu denn auch, 
dass man sich im Umgang mit diesen 
gefährlichen Menschen „möglicherwei-
se neue Dinge ausdenken müsse“3. 

Die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichtes
und des Bundesgerichtshofes
vom Dezember 2009 und 
Januar 2010

Selten haben sich höchstrichterliche 
Entscheidungen innerhalb so kurzer 
Zeit mit einem einzigen rechtlichen 
Problemkomplex beschäftigt: Das 
Bundesverfassungsgericht hat in ein-
em Beschluss vom 22.12.2009 – 2 BvR 
2365/09 – angekündigt, sich mit den 
Rechtsfolgen der Entscheidung des 
EGMR auseinander zu setzen, die von 
dem Betroffenen angestrebte einstwei-
lige Entlassung aus der Sicherungsver-
wahrung aber zunächst abgelehnt. 
Am 12. Januar 2010 lehnte der Bun-
desgerichtshof – 3 StR 439/09 – die 
nachträgliche Sicherungsverwahrung 
in einem Fall ab, in dem das Landgericht 
Hannover anlässlich einer Verurteilung 
wegen Totschlags 1994 irrtümlich da-
von ausgegangen war, die formellen 

Voraussetzungen für die Anordnung 
von Sicherungsverwahrung seien nicht 
erfüllt. Eine Auseinandersetzung mit 
der Entscheidung des EGMR hielt der 
Bundesgerichtshof bei dieser Sachla-
ge nicht für entscheidungserheblich. 
Am Tage darauf (13. Januar 2010) wies 
der Bundesgerichtshof – 1 StR 372/09 
– im Einvernehmen mit der Bundes-
anwaltschaft  erneut eine Revision der 
Staatsanwaltschaft gegen die Nichta-
nordnung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung zurück. Es handelte 
sich um den in der Öffentlichkeit heftig 
diskutierten Fall „Karl D.“, der nach seiner 
Entlassung aus der Haft in Bayern zu sei-
nem Bruder nach Heinsberg-Randerath 
in Nordrhein-Westfalen gezogen war. 
Der Bundesgerichtshof teilte die Auf-
fassung des Landgerichts München, bei 
der unterschiedlichen Beurteilung der 
Gefährlichkeit durch Sachverständige 
bei Verurteilung und zum Zeitpunkt 
der Entlassung handele es sich nicht um 
eine erst während der Haft erkennbare 
neue Tatsache. 

Die Reaktionen der 
Öffentlichkeit 

Das angesichts der Rechtslage zu er-
wartende Ergebnis des BGH4  stieß bei 
den Nachbarn des Entlassenen, die ex-
tra zum Prozess angereist waren, auf 
völliges Unverständnis, weil für sie die 
attestierte Gefährlichkeit Anlass genug 
ist für ein dauerhaftes „Wegsperren“ 
und die Rechtslage entsprechend an-
zupassen sei. Aber auch in Leserbrie-
fen, Foren oder Diskussionsbeiträgen zu 
Fernsehsendungen oder Zeitschriften-
interviews wurde teilweise heftig und 
meist polemisch für ein „Wegschließen 
für immer“ plädiert5. Sicherlich auch 
vor diesem Hintergrund gab der Bun-
desgerichtshof die Pressemitteilung 
zur Entscheidung vom 13.01.2010 vor-
sichtshalber erst am 17.02.2010 heraus. 
An den Reaktionen wurde neben der 
allgemeinen Entrüstung über angeb-
lichen Täterschutz zu Lasten potentieller 
Opfer aber auch erkennbar, dass allmäh-
lich die Auseinandersetzung mit Alter-
nativen zur dauerhaften Unterbringung 
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beginnt, etwa in Form von ambulanter 
Nachsorge oder einer engmaschigen 
Begleitung durch Bewährungshelfer6.

Zumindest die Eingriffe in das Recht 
der Sicherungsverwahrung, die seit 
1998 vorgenommen wurden, könnten 
somit auf Dauer keinen Bestand haben, 
auch wenn die Bundesjustizministe-
rin sich nicht aufgrund von Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte zu der von ihr 
angestrebten „Neuausrichtung der Si-
cherungsverwahrung“ gedrängt sieht: 
„Vielmehr geht es darum, auf der einen 
Seite dem berechtigten Anliegen der 
Allgemeinheit zu entsprechen, einen 
gewissen Schutz zu erhalten, auf der 
anderen Seite aber nicht zu vergessen, 
dass Sicherungsverwahrung eine Aus-
nahme ist, nicht die Regel, keine norma-
le Verlängerung des Strafvollzugs. Ein 
Blick auf Einzelfälle zeigt, wie wichtig 
ein Gesamtkonzept ist.“7 Gerade die 
ausschließlich auf wenige spektakuläre 
Einzelfälle zurückführbare Gesetzesflut 
der vergangenen zehn Jahre war aus-
schlaggebend dafür, dass die verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen die 
nachträgliche Sicherungsverwahrung 
von Anfang an deutlich in der rechts-
wissenschaftlichen Literatur artikuliert 
wurden8. Andererseits hält der Bundes-
gerichtshof selbst die im Jahre 2008 
eingeführte nachträgliche Sicherungs-
verwahrung für nach Jugendstrafrecht 
Verurteilte (§ 7 Abs. 2 JGG) nach wie vor 
unter Abgrenzung von der Entschei-
dung des EGMR vom 17.12.2009 für 
verfassungsgemäß und bestätigte am 
09.03.2010 (Aktenzeichen: 1 StR 554/09) 
eine entsprechende Anordnung des 
Landgerichts Regensburg.

Die empirische Untersuchung
der Ruhr-Universität Bochum
zur nachträglichen 
Sicherungsverwahrung

Um die Diskussion hinsichtlich der nach-
träglichen Sicherungsverwahrung auch 
durch  empirisches Material voranzu-
bringen, wurde von 2007 bis 2009 am 
Lehrstuhl für Kriminologie der Ruhr-Uni-
versität Bochum ein Forschungsprojekt 

zur Rückfallhäufigkeit von vermeintlich 
hoch gefährlichen Haftentlassenen, die 
ursprünglich für die nachträgliche Si-
cherungsverwahrung vorgesehen wa-
ren, durchgeführt. Anlass für die Stu-
die war der Umstand, dass infolge der 
restriktiven Auslegung der „nach einer 
Verurteilung erkennbaren Tatsachen“ in 
§ 66b StGB durch die Rechtsprechung 
bis Ende 2006 etwa 115 Gefangene 
aus dem Strafvollzug entlassen wor-
den sind, obwohl bei ihnen Anträge auf 
nachträgliche Unterbringung gestellt 
worden waren. Untersucht wurde das 
Legalverhalten dieser Personen sowie 
das von Haftentlassenen, deren Un-
terbringung vor dem Inkrafttreten von  
§ 66b StGB auf Grundlage von Unterbrin-
gungsgesetzen einzelner Bundeslän-
der vorgesehen war9, bis zum Stichtag 
30.06.2008 – soweit von Landesjustiz-
verwaltungen, Staatsanwaltschaften 
oder Gerichten Auskünfte erteilt wur-
den. Daten, die für einen Abgleich mit 
dem Bundeszentralregister ausreichen, 
wurden über 77 der Haftentlassenen 
erlangt. Eine vorläufige Auswertung 
erfolgte 200810. 

Der Abgleich mit dem Bundeszen-
tralregister ergab in den 77 Fällen, in 
denen ausreichende Auskünfte für eine 
Anfrage beim Bundesamt für Justiz er-
teilt worden waren, folgendes Bild zur 
Rückfallhäufigkeit der Entlassenen (Ta-
belle 1):

Einzelheiten hinsichtlich der Ver-
urteilungen zu Freiheitsstrafen ohne 
Bewährung (n = 12) sind in der Über-
sicht auf der nächsten Seite (Tabelle 2) 
dargestellt:

Lediglich vier Delikte sind Katalog-
taten des § 66b StGB, erreichen also die 
dort geforderte Erheblichkeit für die 

Integrität der Opfer. Einschränkend ist 
allerdings darauf hinzuweisen, dass erst 
etwa 30% der Probanden (n=21) vor 
mehr als 3 Jahren aus der Haft entlas-
sen worden sind und 6 der 12 Verurtei-
lungen zu unbedingten Freiheitsstrafen 
auf diese kleine Gruppe entfallen. In 
den kommenden Jahren sind also noch 
einige weitere Rückfälle zu erwarten, in 
Einzelfällen lassen sich den Unterlagen 
bereits jetzt neue Haftbefehle und (nicht 
rechtskräftige) Urteile entnehmen11. In 
regelmäßigen Abständen zwischen 
drei und fünf Jahren müsste deshalb 
der Abgleich mit dem Bundeszentral-
register wiederholt werden, wenn eine 
langfristige Ermittlung der Rückfallhäu-
figkeit angestrebt wird. Das wäre zwar 
von wissenschaftlichem Interesse, mit 
Rücksicht auf die von der Rechtspre-
chung geforderte  „Gegenwärtigkeit der 
Gefährlichkeit“ wären solche Nachun-
tersuchungen zur Legitimität der nach-
träglichen Sicherungsverwahrung aber 
unerheblich. Hinsichtlich derartiger 
Wiederholungen ist außerdem zu be-
denken, dass bereits im Jahre 2008 vier 
der Entlassenen verstorben waren. Von 
den übrigen Probanden waren Ende 
des Jahres 2008 37% (27) 50 Jahre und 
älter sowie weitere 37% (27) 40 Jahre 
und älter, also nur eine Minderheit von 
26% (19) war jünger als 40 Jahre und da-
mit in einem besonders rückfallgefähr-
deten Alter. Abgesehen von den schon 
in früher Jugend auffällig gewordenen 
Tätern und der Gruppe der persistenten 
Intensivtäter geht die strafrechtliche 
Auffälligkeit im Alter zwischen 30 und 
40 Jahren deutlich zurück12 .

Die Einschätzungen zur Rückfallge-
fährdung bei den erneut zu Freiheitsstra-

Erneute Verurteilung zu Keine erneute Eintragung 
bis 30.06.2008

Geldstrafe Freiheitsstrafe 
mit Bewährung

Freiheitsstrafe 
ohne Bewährung

10 5 12, davon 
3 zusätzlich SV 50

Tabelle 1: Strafhöhe bei erneuter Verurteilung (n = 77)
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fen Verurteilten sind zu uneinheitlich, 
als dass daraus weitreichende Schlüsse 
gezogen werden könnten. Zwar hat in 
8 der 12 Fälle zumindest ein Sachver-
ständiger ein hohes Rückfallrisiko an-
genommen, doch bei der Hälfte dieser 
Fälle lag das neue Delikt unterhalb der 
Schwelle des § 66b StGB. Andererseits 
ist bei der Rückfalltat mit dem höch-
sten Strafmaß eine Begutachtung gar 
nicht erst vorgenommen worden, weil 
bereits die Staatsanwaltschaft unter 
Berücksichtigung der Anlassverurtei-
lung keine neuen Tatsachen und keinen 
„Hang“ erkennen konnte. Die Einholung 
von Sachverständigengutachten hängt 
demnach weitgehend davon ab, wie 
streng der Maßstab ist, der an die seit 
der maßgeblichen Verurteilung einge-
tretenen Veränderungen gelegt wird.
Zwischen der Gruppe der erneut regis-
trierten und der Gruppe der (bis zum 
Ende des Untersuchungszeitraums) un-
auffälligen Haftentlassenen konnten 
nur ausnahmsweise statistisch bedeut-
same Unterschiede festgestellt werden. 
Weder die Gefährlichkeitseinschätzung 
in den Sachverständigengutachten 
noch die von den Sachverständigen 

ermittelten Diagnosen standen in Zu-
sammenhang mit der tatsächlichen 
Rückfallhäufigkeit noch das Delikt, das 
Anlass für die Prüfung der nachträg-
lichen Sicherungsverwahrung gegeben 
hatte. Lediglich die Vorstrafenbelastung 
stellte ein Indiz für eine erneute Straf-
tatbegehung dar. Haftentlassene mit 
fünf oder mehr Vorstrafen wurden häu-
figer erneut verurteilt als diejenigen, 
die keine oder nur wenige Vorstrafen 
aufzuweisen hatten. Dass der Anteil von 
vielfach Vorbestraften an der Gesamt-
heit der registrierten Delinquenz we-
sentlich größer ist als der von Menschen 
ohne oder mit weniger Vorstrafen, ist 
allerdings keine neue Erkenntnis, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass auch einem 
großen Teil der vielfach Vorbestraften 
der Ausstieg aus der Delinquenz ge-
lingt13.

Fazit

Angesichts der äußerst geringen Quo-
te von Neueinträgen von erheblicher 
Bedeutung im Bundeszentralregister 
ist davon auszugehen, dass die Gefähr-
lichkeit von nach vielen Jahren aus der 

Haft entlassenen Verurteilten durch 
die beigezogenen Sachverständigen 
weit überschätzt wird. Das kann mit 
der Profession der beauftragten Sach-
verständigen zusammenhängen, deren 
Blick weniger auf kriminogene Faktoren 
als auf psycho-pathologische Persön-
lichkeitszüge gerichtet ist; es dürfte 
aber vorrangig auf die trotz aller me-
thodischen Verbesserungen weiterhin 
unzureichenden Möglichkeiten einer 
zuverlässigen Gefährlichkeitsprognose 
zurückzuführen sein. Kriminalprognose 
bleibt ein Feld, dem wissenschaftstheo-
retisch und methodisch enge Grenzen 
gesetzt sind. Statische Faktoren aus der 
Vergangenheit werden von Verände-
rungen im Alterungsprozess überlagert, 
eine gute Entlassungsvorbereitung 
kann einen sozialen Empfangsraum 
in einem protektiven Umfeld aufbau-
en, vermeintlich protektive Faktoren 
können nach der Entlassung durch Be-
ziehungsabbrüche oder ähnliche Ver-
änderungen ihre schützende Wirkung 
verlieren14. Mit der Erarbeitung von Stan-
dards für die Gutachtenerstellung und 
der Verbesserung des diagnostischen 
Instrumentariums hat vor allem die Psy-

Delikt Strafmaß Einschätzung der Gefährlichkeit 
durch Gutachter

Diebstahl 4 Monate hoch

Diebstahl, BtMG 7 Monate und 2 Wochen Kein Gutachten erstellt

Diebstahl, BtMG 10 Monate Kein Gutachten erstellt

Körperverletzung in zwei Fällen, Nötigung, 
Diebstahl, vorsätzlicher Vollrausch

1 Jahr und 4 Monate hoch

Betrug, BtMG, Weisungsverstoß gegen FA 1 Jahr und 4 Monate mittel

Gemeinschaftlicher Raub, 
gef. Körperverletzung

2 Jahre und 2 Monate hoch

Gemeinschaftlicher Diebstahl 2 Jahre und 6 Monate hoch

Sexuelle Nötigung, Körperverletzung 3 Jahre und Sicherungsverwahrung hoch

Gewerbsmäßiger Handel mit  BtM 3 Jahre und 6 Monate hoch

Betrug, Einbruchsdiebstahl, 
Urkundenfälschung

4 Jahre hoch/mittel

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 7 Jahre und
Sicherungsverwahrung

hoch

Schwere räuberische Erpressung BtMG 11 Jahre und Sicherungsverwahrung Kein Gutachten erstellt

Tabelle 2: Delikte bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe ohne Bewährung und Strafmaß
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chiatrie bei den Entscheidungsträgern 
– bis hin zum Bundesverfassungsge-
richt – viel zu hohe Erwartungen an 
die Zuverlässigkeit der abgegebenen 
Prognosen geweckt. Allzu vorsichtig 
sind die Unsicherheiten bezüglich der 
Prognosestellung formuliert worden, 
so dass es der Politik zuletzt leicht fiel, 
Sicherungsverwahrung sogar für nach 
Jugendstrafrecht Verurteilte einzufüh-
ren, nachdem vor gerade einmal 20 Jah-
ren die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur Abschaffung der unbestimmten Ju-
gendstrafe geführt hatten. Statt immer 
wieder darauf hinzuweisen, wie valide 
die neuen Instrumente der Prognosebe-
urteilung sind, sollten Psychiatrie und 
Psychologie viel deutlicher herausstel-
len, wie hoch die Zahl der „Falschen 
Positiven“ ist, also der Anteil der Un-
gefährlichen, die mit Rücksicht auf das 
vermeintliche Sicherheitsbedürfnis der 
Bevölkerung unberechtigt auf Dauer in 
psychiatrischen Krankenhäusern oder 
Justizvollzugsanstalten eingesperrt 
sind. Ohne die Weigerung, sich an dem 
symbolischen Spiel der Politik, „Sicher-
heit vor Kinderschändern“ als Ausgleich 
für eine allgemeine Verunsicherung zu 
missbrauchen, zu beteiligen, machen  
sich forensische Psychiatrie und foren-
sische Psychologie zum Komplizen der 
Ausgrenzungsstrategie.

Für die Ausgestaltung des Strafvoll-
zugs hat die ungerechtfertigte Fokus-
sierung auf vermeintliche Sicherheit 
verheerende Auswirkungen. Entlas-
sungsvorbereitungen wie Kontaktauf-
nahme zu Nachsorgeeinrichtungen 
oder Wohnungssuche werden mit Rück-
sicht auf die voraussichtliche Fortdauer 
der Inhaftierung eingestellt, so dass 
letztlich unmittelbar vor der Entlassung 
nur noch eine Unterbringung in be-
treuten Wohneinrichtungen organisiert 
werden kann und die Planung einer 
ambulanten Nachsorge der Führungs-
aufsicht überlassen werden muss15. 
Während des Schwebezustandes zwi-
schen einstweiliger Unterbringung 
und endgültiger Gerichtsentscheidung 
hindern Verwaltungsvorschriften die 
Justizvollzugsanstalt an der Gewährung 
von Vollzugslockerungen, so dass die 

Anstalt gezwungen ist, ihrerseits bei 
Gericht auf unklarer Rechtsgrundlage 
Vollzugslockerungen zu beantragen.

Insgesamt stellt die Sicherungsver-
wahrung den Strafvollzug vor unlös-
bare Aufgaben. Einerseits fordert das 
Bundesverfassungsgericht eine reso-
zialisierungsförderliche Ausgestaltung 
der Sicherungsverwahrung und die 
Einhaltung des Abstandsgebots ge-
genüber den sonstigen Gefangenen, 
andererseits verweigern die Gerichte 
zunehmend wegen Sicherheitsbeden-
ken die Entlassung von Sicherungsver-
wahrten, während der Strafvollzug aus 
Sicherheitsgründen nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten sieht, das Abstandsgebot 
zu wahren. So wird eine zunehmende 
Zahl von hoffnungslosen Inhaftierten 
erzeugt, die kaum noch etwas zu verlie-
ren haben und dementsprechend den 
Strafvollzug vor zusätzliche Probleme 
stellen. Probleme, die bis hin zur Ster-
bebegleitung reichen.

Das Straßburger Urteil vom 
17.12.2009 ist eine schallende Ohrfei-
ge für den Bundesgesetzgeber und 
auch das Bundesverfassungsgericht. 
Es wirft ebenso wie die Reaktionen der 
Politik darauf ein bezeichnendes Licht 
auf das gegenwärtige Rechtsstaatsver-
ständnis in Deutschland und macht 
deutlich, welch geringer Stellenwert 
der Beachtung der Menschenrechte bei 
Gesetzgebung und Rechtsanwendung 
in der aktuellen „Sicherheitsdebatte“ 
in Deutschland eingeräumt wird. Den 
Medien war die massive Kritik des 
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte an den rechtsstaatlichen 
Bedingungen in Deutschland in der 
Regel nur eine kurze Notiz wert, die 
„BILD-Zeitung“ sprach am 18.12.2009 
sogar von „Justiz-Irrsinn“! Man darf ge-
spannt sein, welche Konsequenzen die 
Koalition von CDU, CSU und FDP bei der 
im Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 
vereinbarten „Harmonisierung der 
gesetzlichen Anordnungsvorausset-
zungen der Sicherungsverwahrung im 
Strafgesetzbuch“ und „dem Schließen 
von Schutzlücken“ aus dem Urteil des 
EGMR vom 17.12.2009 und den nach-
folgenden Entscheidungen deutscher 

Gerichte ziehen wird. Nach den Äuße-
rungen der Bundesjustizministerin in 
der Haushaltsdebatte im Januar 2010 ist 
zu befürchten, dass nicht eine Rückkehr 
zu rechtsstaatlichen Maßstäben und der 
Ausbau von bereits erprobten ambu-
lanten Alternativen zur Sicherungsver-
wahrung, sondern weiterhin das Schlie-
ßen vermeintlicher „Schutzlücken“ im 
Vordergrund stehen wird.
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6 Vgl. „Frankfurter Rundschau“ vom 14.01.2010: 
Das Schlimmste verhindern, abrufbar unter: www.
fr-online.de/top-news/?em_cnt=2203825&
7 Pressemitteilung des BMJ vom 19.01.2010
8 Vgl. vor allem Kinzig, Jörg: Die Legalbewährung 
gefährlicher Rückfalltäter, Freiburg 2008; Ullen-
bruch, Thomas: Nachträgliche Sicherungsver-
wahrung – ein legislativer „Spuk“ im judikativen 
„Fegefeuer“?, NStZ 2007, 62–71. 
9 Zwischen 2001 und 2004 hatten Baden-Württem-
berg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und 
Thüringen „Straftäter-Unterbringungsgesetze“ 

Titel



FS 3/2010  • 163Tagungsbericht

Es gibt keine Debatte über den Straf-
vollzug, nur einen hysterischen 

Aufschrei nach jedem vermeintlichen 
oder tatsächlichen Fall seines Versa-
gens. Entsprechend wird auch das Ziel 
des Freiheitsentzugs – die Resozialisie-
rung – zum Gegenstand öffentlicher 
Diskussion fast ausschließlich im Fall 
dramatischen Verfehlens, also beim 
Rückfall eines entlassenen Gefange-
nen, der als Mord und Totschlag in der 
Zeitung steht. Der Gleichgültigkeit der 
Öffentlichkeit gegenüber dem Gefäng-
nisalltag entspricht die Konzeptionslo-
sigkeit der Politik. Von einer stringenten, 
professionellen und engagierten Krimi-
nalpolitik kann in Deutschland seit Jahr 
und Tag keine Rede mehr sein.

Umso mehr Aufmerksamkeit ver-
dient eine Tagung von Experten aus 
Theorie und Praxis, die sich dem all-
gemeinen Desinteresse entgegenstellt 
und sich mit „Menschen hinter Gittern 
– Vom notwendigen Risiko sozialer Re-
integration“ beschäftigt. Anlass der Ver-
anstaltung in den Räumen der Friedrich-
Ebert-Stiftung am vergangenen Freitag 
war die Vorstellung des Buches „Das 
Gefängnis als Risiko-Unternehmen“, he-
rausgegeben von drei renommierten 
Experten des Strafvollzugs, Harald 
Preusker, Prof. Bernd Maelicke und 
Christoph Flügge.

Das Ergebnis der ganztätigen Dis-
kussion lässt sich so zusammenfassen: 
Der Strafvollzug in Deutschland ist bei 
weitem nicht so schlecht wie sein Ruf, 
aber die Politik arbeitet hartnäckig da-
ran, das zu verändern. Christoph Flügge, 
vormals Berliner Justiz-Staatssekretär 
und heute Richter beim Internationalen 
Strafgerichtshof für das frühere Jugosla-
wien (Den Haag), klagte, vor allem zwei 
Politiker hätten mit ihren Äußérungen 
in den vergangenen Jahren schädlichen 
Einfluss auf die Kriminalpolitik genom-
men, der ehemalige Bundeskanzler 
Gerhard Schröder (SPD) mit seiner Be-
merkung „Wegsperren, und zwar für 
immer!“ und Bundeskanzlerin Angela 

Merkel (CDU) mit ihrer Behauptung: 
„Opferschutz kommt vor Täterschutz.“ 
DieVerschärfungen der Sicherungsver-
wahrung in den letzten Jahren gingen 
wesentlich auf Schröders populistischen 
Ausruf zurück, sagte Flügge. Und Mer-
kels Satz verrate einen beklagenswerten 
Mangel an rechtsstaatlichem Bewusst-
sein. Denn es gebe in Deutschland 
überhaupt keinen Täterschutz, lediglich 
rechtsstaatliche Verfahrensvorschriften 
und Grundrechte, die selbstverständ-
lich auch jeder Gefangene in Anspruch 
nehmen könne.

Prof. Maelicke von der Universität 
Lüneburg forderte eine grundlegende 
Veränderung der Resozialisierungspra-
xis: „Die soziale Reintegration beginnt 
mit der Entlassung.“ Es sei ein Fehler – 
und eine Erklärung der hohen Rückfall-
quoten insbesondere bei Intensivtätern 
–, die Gefangenen nach ihrer Strafver-
büßung unzureichend oder gänzlich 
unbetreut in die Freiheit zu entlassen. 
Notwendig sei vielmehr der Aufbau 
von Netzwerken, in denen an einem 
Ort oder in einer Region die „Leistungs-
erbringer“ der ambulanten und statio-
nären Resozialisierung – Gerichtshilfe, 
Bewährungshilfe, Führungsaufsicht und 
Freiwillige Straffälligenhilfe – in geregel-
ter Weise zusammenarbeiten.

Nicht sehr viel Hoffnung auf eine 
qualifiziertere Kriminalpolitik machte 
sich jedoch der ehemalige Gefängnis-
direktor Harald Preusker: „Es gibt in 
Deutschland keine Kriminalpolitik, die 
diesen Namen verdient.“
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